
 

 

 

§ 14. (1)1 Zur theoretischen und praktischen Prüfung ist ein Kandidat nur 

zuzulassen, wenn er seine Identität mit einem Lichtbildausweis2 

gegenüber der Aufsichtsperson und dem Fahrprüfer nachgewiesen hat.3 

Ja     Yes      Nein     NO      

 
Reisepass 

 
ecard 

 
Personalausweis 

 
edu.card oder Schülerausweis 

 
Führerschein 

 
Studentenausweis 

 

                                                           
1. Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Fahrprüfung (Fahrprüfungsverordnung – FSG-PV) 
2 Ein amtlicher Lichtbildausweis ist ein von einer Behörde ausgestellter, mit einem Lichtbild versehener Ausweis zum Nachweis der Identität 
3 Bei Erscheinen ohne gültigen Lichtbildausweis wird die Prüfung nicht abgenommen - wobei die Kosten vom Prüfling zu übernehmen sind 


